
Missbrauch Parklizenz ahnden
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 02828 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 05 – Au-Haidhausen vom 21.07.2021

Sehr geehrter Herr Spengler,

bei dem Antrag des Bezirksausschusses 05 – Missbrauch Parklizenz ahnden - handelt es sich
um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung. Eine Behandlung im Stadtrat ist daher nicht
erforderlich.

Zunächst bitten wir, die verspätete Beantwortung zu entschuldigen. Das 
Kreisverwaltungsreferat wurde erst sehr kurzfristig mit der federführenden Beantwortung 
beauftragt.

Zum Sachverhalt teilt die Kommunale Verkehrsüberwachung folgendes mit:

Bewohnerinnen und Bewohner, die über einen eigenen Stellplatz verfügen, erhalten grund-
sätzlich keinen Bewohnerparkausweis.

Jedem Antrag auf Ausstellung eines Bewohnerparkausweises ist daher auch eine Erklärung 
seitens der Antrag stellenden Person über einen etwaig vorhandenen Stellplatz beizufügen. 
Diese Erklärungen werden stichpunktartig geprüft. Eine Prüfung aller eingehenden Erklärun-
gen ist aus personellen Gründen nicht möglich.

Liegen uns konkrete Hinweise zu privaten Parkmöglichkeiten vor (z.B. durch die Nachbar-
schaft), prüfen wir jeden Fall und ziehen ggf. zu unrecht ausgestellte Bewohnerparkausweise 
wieder ein.
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Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 7.30-12.00 Uhr
Di 7.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr
Do 7.30-13.00 Uhr 

Internet:
www.kvr-muenchen.de  
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Mit freundlichen Grüßen


